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1 Einleitung 

Gemäß § 22 Absatz 2 Nummer 3 SGB VIII, sollen Tageseinrichtungen für Kinder den 

Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinba-

ren zu können.  

Das nationale Recht räumt dazu seit Anfang August 2013 ein Rechtsanspruch für Eltern 

auf Betreuung ihres Kindes nach dem ersten Lebensjahr in einer Betreuungseinrichtung 

ein.1 Zum Stichtag 1.03.2016 wurden in diesem Zusammenhang allgemein deutschland-

weit 32,7% der 0-2 jährigen Kinder und 93,6% der 3-5 jährigen Kinder in Kindertagesbe-

treuung betreut.2  

Gerade die hohe Inanspruchnahme der Betreuung von Kindern zwischen 3 und 5 Jahren 

setzt voraus, dass es in den Einrichtungen genügend Betreuungspersonal gibt, das sich 

um die Bildung und Erziehung der Kinder bemüht. Diese Bildung und Erziehung muss 

dabei jeweils den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen; vor allem, wenn es da-

rum geht, dass während der Betreuung Entscheidungen getroffen werden müssen.  

Aber nicht nur die tägliche Betreuung bedarf einer Beachtung von staatlichen und elterli-

chen Vorgaben und Zielsetzungen. Auch das Ende der Betreuungszeit durch Herausga-

be der Kinder an Berechtigte oder Bevollmächtigte muss gut geregelt werden. Für das 

Betreuungspersonal in den Kindertageseinrichtungen ist es daher wichtig über die ge-

setzlichen Regelungen Bescheid zu wissen. Diese Bachelorarbeit soll daher in diesem 

Zusammenhang dazu dienen, Erzieher und Erzieherinnen aber auch gesetzlichen Vertre-

tern von Kinder einen Überblick darüber zu geben, wer gesetzlich zur Herausgabe eines 

Kindes aus einer Kindertageseinrichtung berechtigt ist und wer einer gesonderten Be-

vollmächtigung eines Berechtigten Bedarf.  

                                            
1
 vgl. https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Kinderbetreuung/2013-

07-19-rechtsanspruch-u3.html, 19.02.2018 (Anlage 1). 

2
 vgl. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Kindertage

sbetreuung/Tabellen/Tabellen_Betreuungsquote.html, 19.02.2018 (Anlage 2). 
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2 Herausgabeanspruch von Kindern an die Personensorgebe-
rechtigten 

2.1 Grundlage für den Herausgabeanspruch im Allgemeinen 

Gemäß § 1631 Absatz 1 Alternative 4 BGB umfasst die Personensorge die Pflicht und 

das Recht den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen. Grundlage für den Herausgabean-

spruch von Kindern gegenüber Dritten stellt § 1632 Absatz 1 BGB dar. Der Herausgabe-

anspruch ist dabei nach § 1632 Absatz 1 BGB „[...] Ausfluss des Rechts, den Aufenthalt 

des Kindes zu bestimmen [...]“3. 

Gemäß § 1632 Absatz 1 BGB hat ein Personensorgeberechtigter das Recht die Heraus-

gabe von jedem zu verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vor-

enthält. Voraussetzungen für einen Herausgabeanspruch sind: 

 es gibt einen Anspruchsinhaber, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht über das 

Kind ausüben kann, 

 es einen zur Herausgabeverpflichteten gibt, 

 das Vorenthalten widerrechtlich ist und 

 die Herausgabe einer positiven Kindeswohlprüfung standhält.4 

2.2 Die elterliche Sorge 

2.2.1 Einführung zur elterlichen Sorge 

Gemäß Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG sind die Pflege und Erziehung der Kinder das natür-

liche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. „[...] Pflege und 

Erziehung werden unter dem Begriff Personensorge zusammengefasst […].“5  

Nach § 1626 Absatz 1 BGB umfasst die elterliche Sorge die Personensorge sowie die 

Vermögenssorge für das Kind. Die Sorgebereiche lassen sich dabei noch in die tatsächli-

che Personen- und Vermögenssorge sowie die Personen- und Vermögenssorge mit Ver-

tretungsmacht unterteilen.6  

                                            
3
 Burschel in: Band, Markus (2010): Vormundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft für Minderjäh-

rige, Seite 166 Rnd. 42. 

4
 Vgl. Götz in: Palandt, Otto; Brudermüller, Gerd (2018): Bürgerliches Gesetzbuch, Seite 2122 

Rnd. 3 zu § 1632. 

5
 Schwab, Dieter (2017): Familienrecht, Seite 244 Rnd 555. 

6
 vgl. Schleicher in: Küppers, D., Schleicher, H; Winkler, Jürgen (2014): Jugend und Familienrecht, 

Seite 272. 
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Durch die Personensorge sind alle Betreuungsaufgaben abgedeckt, die sich nicht ledig-

lich auf die Verwaltung des Vermögens des Kindes erstrecken.7 Die Befugnisse der Per-

sonensorge sind dabei beispielhaft und nicht abschließend in § 1631 Absatz 1 BGB auf-

geführt. Demnach umfasst die Personensorge insbesondere die Pflicht und das Recht, 

das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.  

Als kleinerer Teilbereich der Personensorge steht die tatsächliche Personensorge. „Von 

tatsächlicher Personensorge […] spricht man, wenn ein Elternteil nicht die gesetzliche 

Vertretung besitzt […] [aber die] Personensorge […] uneingeschränkt die inhaltlichen 

Befugnisse [umfasst] […].“8  

Zu den Aufgaben der Vermögenssorge „[…] gehören die Erhaltung, Vermehrung und 

Verwendung des Kindesvermögens in dessen Interesse […]“9. Die Verwaltung Kindes-

vermögen steht jedoch in keinem Zusammenhang mit der Herausgabe von Kindern aus 

Kindertageseinrichtungen. Aus diesem Grund werden die rechtlichen Bestimmungen zur 

Vermögenssorge in diesem Zusammenhang nicht weiter betrachtet, da sie keinen Tatbe-

stand zum Herausgabeanspruch nach § 1632 Absatz 1BGB erfüllen. 

Die nachfolgenden Ausführungen dieser Bachelorarbeit über die Analyse des Tatbe-

stands der Personensorgeberechtigung des § 1632 Absatz 1 BGB umfassen immer die 

elterliche Sorge mit dem Recht auf Aufenthaltsbestimmung, es sei denn das Aufenthalts-

bestimmungsrecht explizit ausgeschlossen wird. 

2.2.2 Personensorgeberechtigung 

Die Personensorgeberechtigung mit Aufenthaltsbestimmungsrecht kann verschiedenen 

Personen zustehen. Diese Möglichkeiten sollen im Nachfolgenden weiter betrachtet wer-

den: 

A) Personensorgeberechtigung durch Mutterschaft 

Um die Personensorgeberechtigung einer Mutter betrachten zu können, gilt es zunächst 

zu klären, wer „Mutter“ eines Kindes sein kann. Gemäß § 1591 BGB ist die Mutter eines 

Kindes, die Frau, die es geboren hat. Grundsätzlich erfüllt sie also ab dem Zeitpunkt der 

vollendeten Geburt die zivilrechtliche Elterneigenschaft für das Kind. Der Begriff der 

vollendeten Geburt kann dabei juristisch wie folgt definiert werden: „[…] Vollendet ist die 

                                            
7
 vgl. Ernst in: Boetticher, Arne von (2011): Kinder- und Jugendhilferecht, Seite 569 Rnd 30. 

8
Schleicher in: Küppers, D., Schleicher, H; Winkler, Jürgen (2014): Jugend und Familienrecht, 

Seite 273. 

9
 Boetticher, Arne von (2011): Kinder- und Jugendhilferecht, Seite 569 Rnd 30. 
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Geburt mit dem vollständ[igen] Austritt aus dem Mutterleib; die […] [Lösung] der 

Nabelschnur ist nicht [erforderlich] […]“10. Das heißt mit anderen Worten in Deutschland 

wird allein die Frau die Mutter eines Kindes, aus deren Mutterleib das Kind ausgetreten 

ist. Der Gesetzgeber nennt in der vorhergehenden Norm keine Tatbestandsmerkmale, 

die eine genetische Abstammung zwischen der Mutter und dem Kind begründen müssen. 

„[…] Die gesetzliche Mutter ist folglich nicht immer identisch mit der Frau, von der das 

Kind genetisch abstammt […].“11 

Im Adoptionsvermittlungsgesetz findet sich jedoch der Begriff der „Ersatzmutter“. Gemäß 

§ 13a AdVermiG ist eine Ersatzmutter eine Frau, die auf Grund einer Vereinbarung bereit 

ist nach Nummer 1 sich einer künstlichen oder natürlichen Befruchtung zu unterziehen 

oder nach Nummer 2 einen nicht von ihr stammenden Embryo auf sich übertragen zu 

lassen oder sonst auszutragen und das Kind nach der Geburt Dritten zur Annahme als 

Kinder, nach Fußnote „Kind“ oder zur sonstigen Aufnahme auf Dauer zu überlassen. Das 

heißt bei einer Ersatzmutterschaft wird eine Mutterschaft nicht durch einen Austritt aus 

dem Mutterleib i. S. d. § 1591 BGB begründet, sondern durch eine Vereinbarung. Der 

Nachweis einer Gelegenheit zu einer solchen Vereinbarung einer Ersatzmutterschaft wird 

im deutschen Recht gemäß § 13b AdVermiG als Ersatzmuttervermittlung angesehen. Es 

ist nach der selbigen Vorschrift das Zusammenführen von Personen, die das aus einer 

Ersatzmutterschaft entstandene Kind annehmen oder in sonstiger Weise bei sich auf-

nehmen wollen (Bestelleltern), mit einer Frau, die zur Übernahme einer Ersatzmutter-

schaft bereit ist. Die Ersatzmuttervermittlung unterliegt jedoch nach § 13c AdVermiG ei-

nem gesetzlichen Verbot und ist untersagt. Das heißt wiederum, dass jede Erklärung, die 

zu dem Rechtsgeschäft der Vereinbarung einer Ersatzmutterschaft führen würde auf-

grund eines gesetzlichen Verbots nach § 134 Variante 1 BGB nichtig sein. Eine „Mutter-

schaft“ kann in Deutschland nicht durch eine Ersatzmutterschaft für eine Frau begründet 

werden, die das Kind nicht selbst geboren hat. 

Weiterhin soll betrachtet werden, ab welchem Zeitpunkt die Mutter die Personenesorge-

berechtigung für ihr Kind erlangen kann. In der Regel hat die Mutter ab dem Zeitpunkt der 

Geburt entsprechend § 1626 Absatz 1 Satz 1 BGB die Pflicht und das Recht, für das 

minderjährige Kind zu sorgen. Dieser Grundsatz des § 1626 Absatz 1 Satz 1 BGB gilt 

dabei nach dem Gesetzgeber der Logik nach für Eltern, die zum Zeitpunkt der Geburt 

miteinander verheiratet sind, da es die zusätzliche Regelung des § 1626 a BGB für nicht-

                                            
10

 Ellenberger in: Palandt, Otto; Brudermüller, Gerd (2018): Bürgerliches Gesetzbuch, Seite 11 

Rnd. 2 zu § 1. 

11
 Meyer-Stolte, Klaus; Zorn, Dagmar (2011): Familienrecht, Seite 35. 
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verheiratete Elternpaare gibt. Die in der Vorschrift genannten Voraussetzungen zum Er-

halt der elterlichen Sorge, wie die Abgabe einer Sorgeerklärung oder die Einbeziehung 

des Familiengerichts sind lediglich die Väter betreffende Regelungen. Im Gegensatz da-

zu, gibt es für Mütter keine Bedingungen unter denen ihr grundsätzlich die Sorge zum 

Zeitpunkt der Geburt nicht zusteht. Das heißt jeder Mutter mit der Geburt ihres Kindes 

grundsätzlich die elterliche Sorge zu. Die Mutter erfüllt den Tatbestand als Personensor-

geberechtigte nach § 1632 BGB. 

In der rechtlichen Diskussion gibt es durchaus Befürworter, die es aufgrund der aktuellen 

Gesetzeslage für möglich halten, dass der Entzug der elterlichen Sorge der Mutter auch 

vorgeburtlich zum Schutz des Ungeborenen möglich ist. Im Rahmen dieser Bachelorar-

beit, soll jedoch ein vorgeburtlicher Entzug nicht weiter analysiert werden. 

B) Personensorgeberechtigung des Vaters 

Auch für die Personensorgeberechtigung eines Mannes gilt es zunächst zu betrachten, 

wie ein Mann Vater eines Kindes werden kann und dadurch als Elternteil ein Recht auf 

die Personensorge erlangen könnte. 

 
Im Gegensatz zu einer Frau muss ein Mann nach der Geburt seines leiblichen Kindes 

nicht grundsätzlich der rechtliche Vater sein und damit das Recht und die Pflicht zur Per-

sonensorge wahrnehmen dürfen. Vielmehr hängt seine Vatereigenschaft und die Mög-

lichkeit der Berechtigung zur Personensorge von weiteren Voraussetzungen ab. Durch  

§ 1592 Nummer 1 bis 3 BGB werden verschiedenen Möglichkeiten genannt, wie ein 

Mann Vater eines Kindes wird. 

Eine Vaterschaft wird nach § 1592 BGB grundsätzlich begründet, wenn gemäß  

Nummer 1 der Mann zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet ist, 

sobald eine Vaterschaft nach Nummer 2 anerkannt wird, die Vaterschaft nach Nummer 3 

durch das Familiengericht gerichtlich festgestellt worden ist und die weiteren Bedingun-

gen des § 1599 BGB nicht vorliegen.  

Eine weitere Möglichkeit der Begründung einer Vaterschaft gibt es nach § 1593 Satz 1 

BGB. Diese Möglichkeit wird in diesem Zusammenhang nicht weiter besprochen, da die 

Geburt des Kindes zu dem ein väterliches Verhältnis begründet wird, ist erst innerhalb 

von 300 Tagen nach der Auflösung der Ehe des Vaters zu der Mutter durch den Tod des 

Vaters. Das heißt die Geburt ist zeitlich nach dem Tode des Vaters. Gemäß § 1680 Ab-

satz 1 BGB gilt grundsätzlich, wenn ein Elternteil stirbt, so steht die elterliche Sorge dem 

überlebenden Elternteil zu. Das verstorbene Elternteil ist nicht mehr Personensorgebe-
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rechtigter. Logisch zu Ende gedacht, kann er auch nicht mehr tatsächlich die Herausgabe 

von Dritten entsprechend § 1632 Absatz 1 BGB verlangen. 

Sollte ein Mann gemäß § 1592 Nummer 1 BGB zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mut-

ter des Kindes verheiratet sein, ist er bei Nichterfüllung der Hinderungsgründe des  

§ 1599 Absatz 1 und 2 sowie des § 1593 Satz 1 BGB grundsätzlich der Vater des Kindes 

ab dem Zeitpunkt der Geburt. Die Hinderungsgründe für eine Vaterschaft von Geburt an 

sind gemäß § 1599 Absatz 1 BGB, wenn aufgrund einer Anfechtung rechtskräftig festge-

stellt wurde, dass der Mann nicht der Vater des Neugeborenen ist, sowie wenn nach § 

1599 Absatz 2 Satz 1 BGB, wenn das Kind nach Anhängigkeit eines Scheidungsantrages 

geboren wird und ein Dritter spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach der Rechts-

kraft des dem Scheidungsantrag stattgegebenen Beschlusses die Vaterschaft anerkennt. 

Außerdem darf gemäß § 1593 Satz 1 BGB die Geburt des Kindes nicht innerhalb von 

300 Tagen nach einer früheren aufgelösten Eheschließung der Mutter mit einem anderen 

Mann und der zwischenzeitlichen Wiederheirat mit dem neuen Mann zur Welt kommen.  

Es wäre dann entweder eine Vaterschaft mit dem Anfechtenden oder mit dem früheren 

Ehemann der Mutter gesetzlich begründet. 

Kurzum heißt das, wenn einer der Hinderungsgründe erfüllt ist, wird der mit der Mutter 

zum Zeitpunkt der Geburt verheiratete Mann nicht der rechtliche Vater des Neugebore-

nen. Er hat keinen Anspruch auf die elterliche Sorge aus § 1626 Absatz 1 Satz 1 BGB. 

Liegen dagegen keine der eben genannten Hinderungsgründe vor, hat der mit der Mutter 

des Kindes verheiratete Vater grundsätzlich die elterliche Sorge gemäß § 1626 Absatz 1 

Satz 1 BGB ab dem Zeitpunkt der Geburt. 

Gleiches gilt, wenn der Mann zum Zeitpunkt der Geburt nicht mit der Mutter verheiratet ist 

aber sie nach der Geburt heiratet. Auch er ist dann unter Beachtung der genannten Aus-

nahmen der Vater des Kindes, soweit zu dem Zeitpunkt der Eheschließung keine ander-

weitige Vaterschaft begründet wurde. Zu weiteren Möglichkeiten, wie man Vater eines 

Kindes wird, folgen im Anschluss an die Ausführungen zur Sorgeberechtigung von Ver-

heirateten weitere Betrachtungen. 

Gemäß § 1626 Absatz 1 Satz 1 BGB haben Eltern die Pflicht und das Recht, für das 

minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Diese Regelung muss dabei für verheira-

tete Elternpaare gelten, da es die nachträgliche Regelung des § 1626a BGB gibt, die Re-

gelungen für die elterliche Sorge von nicht miteinander verheirateten Elternpaaren gibt. 

Einzige Voraussetzung für das Recht und die Pflicht zur elterlichen Sorge ist dabei, dass 

die Eigenschaft als Elternteil vorliegt. Die Möglichkeiten, wie eine Elternschaft begründet 

werden kann wurden dazu im Vorhergehenden bereits ausführlich erläutert. Besteht nun 
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als ein Eltern-Kind- Verhältnis zwischen beiden verheirateten Elternteilen, so steht ihnen 

grundsätzlich die elterliche Sorge gemeinsam zu. Das heißt beide Elternteile erfüllen den 

Tatbestand der Personensorgeberechtigung des § 1632 Absatz 1 BGB und dürfen bei 

Vorliegen aller weiteren Tatbestandsvoraussetzungen die Herausgabe des Kindes aus 

der Kindertageseinrichtung verlangen. 

Gemäß § 1565 Absatz 1 Satz 1 BGB kann eine Ehe aber auch geschieden werden, wenn 

sie gescheitert ist, oder Elternpaare können verheiratet bleiben aber sich dafür entschei-

den dauerhaft getrennt zu leben.  

Was es genau heißt, dass eine Ehe gescheitert ist und welche Voraussetzungen für eine 

wirksame Scheidung vorliegen müssen, werden im Nachfolgenden nicht weiter erläutert. 

Vielmehr soll geschaut werden, ob eine Ehescheidung oder das dauerhafte Getrenntle-

ben von Eltern Auswirkungen auf die grundsätzliche gemeinsame elterliche Sorge nach § 

1626 Absatz 1 Satz 1 BGB haben kann und ob diese den Anspruch auf Herausgabe be-

schränken.  

Fälle in denen bereits vor der Ehescheidung oder des nicht nur vorübergehenden Ge-

trenntlebens das Sorgerecht nicht gemeinsam ausgeübt wurde, werden im Nachfolgen-

den nicht weiter betrachtet.  

Ausgangspunkt der Betrachtungen ist, dass die Eheleute, die ein gemeinsames minder-

jähriges Kind haben, für das sie die elterliche Sorge gemeinsam geteilt ausüben, einen 

ordnungsgemäßen Antrag auf Scheidung stellen. Gemäß § 137 Absatz 1 FamFG ist über 

Scheidung und Folgesachen zusammen zu verhandeln und zu entscheiden; das heißt es 

gibt einen Verbund von Scheidungs- und Folgesachen. Folgesachen werden durch § 137 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 und § 137 Absatz 3 BGB benannt. Nach § 137 Absatz 3 

BGB sind Folgesachen auch Kindschaftssachen, die Übertragung oder Entziehung der 

elterlichen Sorge, das Umgangsrecht oder die Herausgabe eines gemeinschaftlichen 

Kindes der Ehegatten oder das Umgangsrecht eines Ehegatten mit dem Kind des ande-

ren Ehegatten betreffen, wenn ein Ehegatte vor Schluss der mündlichen Verhandlung im 

ersten Rechtszug in der Scheidungssache die Einbeziehung in den Verbund beantragt, 

es sei denn, das Gericht hält die Einbeziehung aus Gründen des Kindeswohls nicht für 

sachgerecht. 
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Stellt jedoch kein Elternteil einen Antrag im Scheidungsverfahren über die Folgesache 

bleibt es für die Eltern bei der gemeinsamen elterlichen Sorge, das heißt es ergeht keine 

Sorgerechtsentscheidung.12 

Die Gerichte teilen die Rechtshängigkeit von Scheidungssachen, wenn gemeinschaftliche 

minderjährige Kinder vorhanden sind, sowie Namen und Anschriften der beteiligten Ehe-

leute und Kindern dem Jugendamt gemäß § 17 Absatz 3 SGB VIII mit. Das Jugendamt 

unterrichtet die Eltern im Fall der Scheidung über die Unterstützungsmöglichkeiten bei 

der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts zur Wahrnehmung der elterlichen 

Sorge und der elterlichen Verantwortung nach § 17 Absatz 3 i. V. m. § 17 Absatz 2  

1. Halbsatz SGBVIII. 

Aber auch das Bürgerliche Gesetzbuch enthält Vorschriften, die die Ausgestaltung der 

gemeinsamen elterlichen Sorge von getrenntlebenden Eltern regeln. Das heißt „[d]ie  

gemeinsame elterliche Sorge nach Trennung und Scheidung ist […] besonders  

ausgestaltet, das gemeinsame Sorgerecht wan-delt sich also aufgrund des  

Getrenntlebens der Eltern in seiner Struktur […]“13. Dabei regelt u. a. § 1687 BGB die 

Ausübung der gemeinsamen Sorge bei Getrenntleben.  

Gemäß § 1687 Absatz 1 Satz 1 BGB ist bei Entscheidungen in Angelegenheiten, deren 

Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung sind, ist das gegenseitige Einverneh-

men der Eltern erforderlich, wenn diesen das elterliche Sorgerecht gemeinsam zusteht 

und die Eltern nicht nur vorübergehend Getrenntleben. Dagegen hat das Elternteil, bei 

dem sich das Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils oder aufgrund einer gerichtli-

chen Entscheidung gewöhnlich aufhält, die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Ange-

legenheiten des täglichen Lebens gemäß § 1687 Absatz 1 Satz 2 BGB. Nach § 1687 

Absatz 1 Satz 3 BGB sind Entscheidungen in Angelegenheiten des täglichen Lebens in 

der Regel solche, die häufig vorkommen und die keine schwer abzuändernde Auswir-

kung auf die Entwicklung des Kindes haben. 

In diesem Zusammenhang soll ein kurzer Exkurs zu möglichen Wohnmodellen für Kinder 

eingegangen werden. Den Eltern stehen das Residenzmodell, das Nestmodell und das 

Wechselmodell zu Verfügung.14  

                                            
12

Vgl. Hemmer, Karl-Edmund; Wüst, Achim; Gold, Ingo; Grieger, Michael (2013): Familienrecht, 

Seite 144 Rnd. 311. 

13
 Hemmer, Karl-Edmund; Wüst, Achim; Gold, Ingo; Grieger, Michael (2013): Familienrecht, Seite 

144 Rnd. 312. 
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„Beim Residenz- oder Eingliederungsmodell lebt das Kind gewöhnlich bei einem  

Elternteil, dieser betreut das Kind auch. § 1687 Abs.1 S.2 BGB geht vom Residenzmodell 

aus […].“15 Da der Gesetzgeber in seinen Vorschriften das Residenzmodell zur Grundla-

ge genommen hat, soll auch nur dieses weiter betrachtet werden. 

Das heißt beim Residenzmodell hat das Elternteil bei dem sich das Kind gewöhnlich auf-

hält die Befugnis zur Entscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens. 

Im Zusammenhang dieser Bachelorarbeit über den Herausgabeanspruch von Kindern in 

Kindertagesstätten stellt sich als die Frage, ob die Entscheidung über das Abholen aus 

dem Kindergarten eine Entscheidung ist, die häufig vorkommt und die keine schwer ab-

zuändernde Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes hat. 

Das Oberlandesgericht Bremen entschied in einem entsprechende Fall, in dem sich die 

Eltern um die Fragestellung des Abholen aus der Kindertageseinrichtung stritten, mit Be-

schluss aus 2008, dass das Abholen aus einer Kindertageseinrichtung zum Feld der All-

tagssorge zählt und die Entscheidung darüber damit eine Angelegenheit ist, die nicht von 

erheblicher Bedeutung für das Kind ist und mögliche Auswirkungen wieder ohne große 

Mühen abgeändert werden kann.16 

Das andere Elternteil hat gemäß § 1687 Absatz 1 Satz 4 BGB die Befugnis zur alleinigen 

Entscheidung in Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung, solange sich das Kind mit 

Einwilligung des Elternteils, bei dem sich das Kind entsprechend § 1687 Absatz 1 Satz 2 

BGB gewöhnlich aufhält oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung aufhält. Eine 

gerichtliche Entscheidung könnte beispielsweise die Regelung des Umgangsrechtes 

sein. Gemäß § 1684 Absatz 1 1. Halbsatz BGB hat das Kind das Recht auf Umgang mit 

jedem Elternteil und jeder Elternteil ist nach § 1684 Absatz 1 2. Halbsatz zum Umgang 

mit dem Kind verpflichtet. Das Gesetz knüpft das Umgangsrecht von Elternteile außer-

dem nicht an den Familienstand17 oder das Zusammenleben der Eltern noch an eine Al-

                                                                                                                                   
14

 Vgl. Götz in: Palandt, Otto; Brudermüller, Gerd (2018): Bürgerliches Gesetzbuch, Seite 2161 

Rnd. 2 zu § 1687. 

15
 http://www.lexexakt.de/glossar/residenzmodell.php, 19.02.2018 (Anlage 3). 

16 Vgl. https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/abholung-von-kindergarten-

undschule- 

als-angelegenheit-des-taeglichen-lebens_idesk_PI17574_HI2153824.html, 19.02.2018 (Anlagen 

4.1-4.2). 

17
 Vgl. Hemmer, Karl-Edmund; Wüst, Achim; Gold, Ingo; Grieger, Michael (2013): Familienrecht, 

Seite 146 Rnd. 316. 
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tersvorgabe und Geschäftsfähigkeit, sodass grundsätzlich jedes Elternteil das Recht und 

die Pflicht auf den Umgang mit dem Kind hat. Das Recht und die Verpflichtung wird eher 

im Gegenteil noch dadurch verstärkt, dass gemäß §1684 Absatz 2 Satz 1 BGB die Eltern 

alles zu unterlassen habe, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil 

beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. 

In diesem Zusammenhang gilt es zu erwähnen, dass eine Einschränkung des Umgangs-

rechts gemäß § 1684 Absatz 4 Satz 1 1. Alternative BGB nur durch das Familiengericht 

erfolgen kann, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

„[…] Die Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung unterscheiden sich von den 

Angelegenheiten des täglichen Lebens dadurch, dass sie deutlich enger gefasst sind. Sie 

umfassen insbesondere nicht das Vertretungsrecht, sondern nur reine Betreuungsfragen 

im Binnenverhältnis zum Kind […]. Praktisch bedeutsam ist die Unterscheidung insbe-

sondere hinsichtlich der Delegation der Abholbefugnis des Kindes von Kindergarten und 

Schule: Diese ist eine Angelegenheit des täglichen Lebens, aber keine der tatsächlichen 

Betreuung. Also bestimmt bei alleiniger elterlicher Sorge der alleinsorgeberechtigte El-

ternteil darüber, wer – außer dem umgangsberechtigten anderen Elternteil – das Kind 

abholen darf.“18 

Das heißt das umgangsberechtigte Elternteil ist während der Ausübung des Umgangs 

zur Herausgabe des Kindes aus der Kindertageseinrichtung befugt. Dieser Herausgabe-

anspruch ergibt sich jedoch nicht aus § 1632 Absatz 1 BGB aufgrund der Personensor-

geberechtigung, sondern aus der Befugnis über Angelegenheiten der tatsächlichen Be-

treuung während der Umgangszeit zu entscheiden. 

Mit dem Antrag vor dem Familiengericht kann das Elternteil nach § 1671 Absatz 1 Satz 1 

BGB erreichen, dass ihm das Gericht die Alleinsorge oder einen Teil der elterlichen Sor-

ge allein überträgt. Nach § 1671 Absatz 1 Satz 1 BGB wird dem Antrag stattgegeben, 

soweit nach Nummer 1 der andere Elternteil zustimmt oder nach Nummer 2 zu erwarten 

ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den Antrag-

steller dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Auf eine Zustimmung des Kindes 

kommt es für die Fälle, die in dieser Bachelorarbeit betrachtet werden nicht an, da keines 

der Kinder in einer Kindertageseinrichtung im Sinne des Sächsischen Gesetzes zur För-

derung von Kindern in Tageseinrichtungen betreut wird. Die Kinder haben noch nicht das 

                                            
18 https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/1-die-elterliche-sorge-

cangelegenheiten- 

der-tatsaechlichen-betreuung_idesk_PI17574_HI10853199.html, 19.02.2018 (Anlage 5.1-5.2). 
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14. Lebensjahr vollendet. Weitere Ausführungen zum Alter von Kindern, die in Kinderta-

geseinrichtungen betreut werden, folgen im weiteren Verlauf. 

Verzichtet nun also ein Elternteil durch seine Zustimmung auf die gemeinsame Sorge 

oder die Übertragung auf das antragstellende Elternteil entspricht der Einschätzung des 

Gerichtes nach dem Kindeswohl am besten, so wird die elterliche Sorge allein auf das 

antragstellende Elternteil übertragen.  

Für das durch die Zustimmung nun nicht mehr zur Ausübung der elterlichen Sorge befug-

te Elternteil gilt § 1687 Absatz 1 Satz 4 und 5 und Absatz 2 BGB entsprechend. Nach  

§ 1687a i. V. m. § 1687 Absatz 1 Satz 4 BGB hat das nicht Elternteil, das nicht Inhaber 

der elterlichen Sorge ist und bei dem sich das Kind mit Einwilligung des anderen (sorge-

berechtigten) Elternteil oder eines sonstigen Inhabers der Sorge oder auf Grund einer 

gerichtlichen Entscheidung aufhält, hat die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Ange-

legenheiten der tatsächlichen Betreuung. 

Die Entscheidung zur ganzheitlichen Alleinsorge berechtigt nun nur noch das Personen-

sorgeberechtigte Elternteil zu Herausgabe des Kindes von Dritten i. S. d. § 1632 Absatz 1 

Satz 1 BGB. Das allein sorgeberechtigte Elternteil kann sich eine Bescheinigung i. S. d.  

§ 58a Absatz 2 SGBVII ausstellen lassen. Diese Bescheinigung dient als Nachweis der 

Alleinsorge.  

Verzichtet das nicht antragstellende Elternteil jedoch nicht auf die elterliche Sorge und 

das Gericht kommt zu der Einschätzung, das die Alleinsorge nicht dem Kindeswohl am 

besten entspricht, so bleibt es bei der gemeinsamen elterlichen Sorge unter den oben 

genannten Bedingungen. 

Im Zusammenhang mit der Scheidung oder der Entscheidung zum nicht nur vorüberge-

henden Getrenntleben des Elternpaares, soll auch betrachtet werden, welche Befugnisse 

ein neuer Partner eines Elternteils haben kann. 

Nach § 1687b BGB § 1687b Absatz 1 Satz 1 BGB hat der Ehegatte eines allein sorge-

berechtigten Elternteils, der nicht Elternteil des Kindes ist, im Einvernehmen mit dem 

sorgeberechtigten Elternteil die Befugnis zur Mitentscheidung in Angelegenheiten des 

täglichen Lebens des Kindes. Das bedeutet, dass es für eine Mitentscheidung in Angele-

genheiten des täglichen Lebens darauf ankommt, dass das alleinsorgeberechtigte Eltern-

teil mit dem neuen Partner verheiratet ist. Das Gesetz schreibt dem neuen Ehegatten 

jedoch nicht das Sorgerecht zu, sondern lediglich ein Mitentscheidungsrecht. Der neue 
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Ehegatte wird durch eine Heirat nicht Personensorgeberechtigter. Er hat keinen An-

spruch aus § 1632 Absatz 1 BGB auf Herausgabe des Kindes. 

Für Männer, die zum Zeitpunkt der Geburt nicht mit der Mutter des Kindes verheira-

tet sind, gilt es einige gesetzliche Voraussetzungen zu erfüllen, bevor sie die Rechte und 

Pflichten eines Vaters wahrnehmen können bzw. sollen. Zunächst müssen auch hier die 

verschiedenen Möglichkeiten betrachtet werden, wie die Vatereigenschaft gesetzlich be-

gründet werden kann. 

Nach § 1592 Nummer 2 BGB gibt es die Möglichkeit die Vaterschaft anzuerkennen, um 

Vater eines Kindes zu sein. Voraussetzungen für eine wirksame Anerkennung sind: 

1. Entsprechend § 1594 Absatz 2 BGB darf zum Zeitpunkt der Anerkennung keine 

Vaterschaft eines anderen Mannes bestehen. 

2. Die Anerkennung bedarf der Zustimmung der Mutter nach § 1595 Absatz 1 BGB 

oder nach § 1595 Absatz 2 BGB der Zustimmung des Kindes, wenn der Mutter 

nicht die elterliche Sorge zusteht. Für die Zustimmung gilt es die besondere Vor-

schrift des § 1596 BGB bei fehlender oder beschränkter Geschäftsfähigkeit des 

Zustimmenden zu beachten. 

3. Nach § 1594 Absatz 3 BGB i. U. darf die Anerkennung nicht unter einer Bedin-

gung oder einer Zeitbestimmung stehen.  

4. Gemäß § 1596 Absatz 4 Variante 1 BGB können die Anerkennung und die Zu-

stimmung nicht durch einen Bevollmächtigten erklärt werden. Das heißt der Va-

ter kann die Erklärung zur Anerkennung und die Mutter die Zustimmung der An-

erkennung nur persönlich abgeben. 

5. Nach § 1597 Absatz 1 Variante 1 BGB muss die Anerkennung öffentlich beur-

kundet werden. Die Erklärung über die kann beurkundet werden von: 

a) einem Notar, da er jede Art von Beurkundung vornehmen kann gemäß § 

20 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 BNotO, 

b) einem Standesbeamten nach § 44 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 PstG, 

c) der Urkundsperson beim Jugendamt gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 

SGB der Urkundsperson beim Jugendamt gemäß § 59 Absatz 1  

Nummer 1 SGB VIII oder 

d) durch das Gericht in einem Erörterungstermin über die Anerkennung der 

Vaterschaft nach § 180 Satz 1 FamFG. 



 
 

 13 

6. Gemäß § 1597 Absatz 1 Variante 2 muss die Zustimmung öffentlich beurkundet 

werden.  

7. Entsprechend § 1597 Absatz 3 Satz 1 BGB darf der anerkennende Mann die 

Anerkennung nicht wirksam widerrufen haben. 

Weiterhin ist nach § 1592 Nummer 3 BGB Vater eines Kindes, dessen Vaterschaft nach 

§ 1600d BGB oder § 182 Absatz 1 FamFG gerichtlich festgestellt ist. Eine Vaterschaft ist 

gemäß § 1600d Absatz 1 BGB gerichtlich festzustellen, wenn keine Vaterschaft nach: 

(1) § 1600d Absatz 1 Alternative 1, § 1592 Nr. 1 BGB begründet ist, für den Mann 

der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist oder 

(2) § 1600d Absatz 1 Alternative 2, § 1592 Nr. 2 BGB, für den Mann der die Vater-

schaft anerkannt hat oder 

(3) § 1600d Absatz 1 Alternative 3, § 1593 Satz 1 BGB, durch die Geburt eines Kin-

des, das innerhalb von 300 Tagen nach der Auflösung der Ehe durch den Tod 

des Mannes als Kind des verstorbenen Ehemannes besteht oder 

(4) § 1600d Absatz 1 Alternative 3, § 1593 Satz 3 BGB besteht für den neuen Ehe-

mann der Mutter des Kindes, der Vater wird, da er die Mutter bereits vor der Ge-

burt des Kindes geheiratet hat. 

Die Feststellung auf das Bestehen eines Eltern-Kind-Verhältnisses, hier Vaterschaft, ist 

eine Abstammungssache gemäß § 169 Nummer 1 Variante 1 FamFG. „[…] [D]ie  

Feststellung der Vaterschaft in einem gerichtlichen Verfahren [ist] erst nach [der] Geburt 

des Kindes möglich [...].“19  

Das Verfahren wird nach § 171 Absatz 1 FamFG durch einen Antrag eingeleitet und die-

ser kann bereits vor der Geburt beim zuständigen Familiengericht gestellt werden.20  

Gemäß § 1626a Absatz 1 Nummer 1 BGB steht Eltern, die bei der Geburt des Kindes 

nicht miteinander verheiratet sind die elterliche Sorge gemeinsam zu, wenn sie erklären, 

dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Diese Möglichkeit der Begründung 

der elterlichen Sorge aufgrund einer Sorgeerklärung kann auch durchaus nach einer ge-

richtlichen Feststellung der Vaterschaft erfolgen. Diese Konstellation erscheint jedoch 

unwahrscheinlich, da bei einer übereinstimmenden Meinung der Eltern die Vaterschaft 

                                            
19

 Meyer-Stolte, Klaus; Zorn, Dagmar (2011): Familienrecht, Seite 25. 

20
 Vgl. Meyer-Stolte, Klaus; Zorn, Dagmar (2011): Familienrecht, Seite 25. 
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bereits durch eine Anerkennung hätte erfolgen können und nicht durch das Gericht hätte 

entschieden werden müssen. 

Eine wirksame Sorgeerklärung muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 Gemäß § 1626c Absatz 1 BGB können die Eltern die Sorgeerklärung nur selbst 

abgeben. Bei beschränkt geschäftsfähigen Elternteilen bedarf die Zustimmung 

nach § 1626c Absatz 2 Satz 1 BGB der Zustimmung seines gesetzlichen Vertre-

ters. Die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters kann aber auch auf Antrag des 

beschränkt Geschäftsfähigen durch das Familiengericht nach § 1626c Absatz 2 

Satz 3 BGB ersetzt werden. Die Zustimmung muss gemäß § 1626d Absatz 1 Al-

ternative 2 BGB öffentlich beurkundet werden. 

 Ebenfalls müssen die Sorgeerklärungen nach § 1626d Absatz 1 Alternative 1 

BGB öffentlich beurkundet werden. Die Beurkundung kann gemäß § 20 Absatz 1 

Satz 1 BnotO von einem Notar vorgenommen werden, da er jede Art von Beur-

kundungen vornehmen kann sowie nach § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8  

SGB VIII die Urkundsperson beim Jugendamt. 

 Weiterhin ist nach § 1626b Absatz 1 BGB eine Sorgeerklärung unter einer Bedin-

gung oder Zeitbestimmung ist unwirksam. 

 „[...] Die Sorgeerklärungen müssen den Willen zur Ausübung des ge-meinsamen 

Sorgerechts zweifelsfrei bekunden. Die Erklärung etwa, der Vater solle das  

Sorgerecht allein ausüben, entspricht nicht dem gesetzlichen Inhalt der  

Sorgeerklärung und ist wirkungslos.“21 

Ein Zusammenleben der Eltern ist für die Wirksamkeit der Sorgeerklärung nicht von Be-

deutung.22 Die gemeinsame Sorge tritt sofort ein, sobald zwei wirksame den Vorausset-

zungen entsprechende Sorgeerklärungen abgegeben wurde.23 

Jedoch gilt auch hier die Vorschrift § 1687 BGB die Ausübung der gemeinsamen Sorge 

bei Getrenntleben. Nach § 1687 Absatz 1 Satz 1 BGB ist bei Entscheidungen in Angele-

genheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist das gegenseitige 

Einvernehmen der nicht nur vorübergehend getrenntlebenden Eltern erforderlich. Gemäß 

§ 1687 Absatz 1 Satz 2 BGB hat das Elternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilligung 

des anderen Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich auf-

hält die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens. 

                                            
21

 Schwab, Dieter (2017): Familienrecht, Seite 300 Rnd. 675. 
22

 Vgl. Schwab, Dieter (2017): Familienrecht, Seite 302 Rnd. 682. 
23

 Vgl. Schwab, Dieter (2017): Familienrecht, Seite 302 Rnd. 681. 
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Gemäß § 1626b Absatz 3 BGB ist eine Sorgeerklärung unwirksam, soweit eine gerichtli-

che Entscheidung über die elterliche Sorge nach den § 1626a Absatz 1 Nummer 3 BGB 

oder § 1671 BGB getroffen oder eine solche Entscheidung nach § 1696 Absatz 1 Satz 1 

BGB geändert wurde. 

C) Personensorgeberechtigung bei Familienpflege 

Die Familienpflege ist eine Sozialleistung der Kinder-und Jugendhilfe nach dem Ach-

ten Sozialgesetzbuch und bietet eine Alternative für Eltern zur Adoption, um bei-

spielsweise vorübergehende Hindernisse in der Erziehung zu überwinden.24 

Gemäß § 33 Satz 1 SGB VIII soll Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege entsprechend 

dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen 

persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungs-

bedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Fa-

milie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder einer auf Dauer angelegte Lebens-

form bieten. 

Nach § 1688 Absatz 1 Satz 1 BGB ist die Pflegeperson berechtigt, in Angelegenheiten 

des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber der elterlichen Sorge in solchen 

Angelegenheiten zu vertreten, wenn das Kind für längere Zeit in Familienpflege lebt. 

Die Pflegefamilie hat damit jedoch nicht die Personensorgeberechtigung erhalten, son-

dern nur eine Entscheidungsbefugnis. Deutlich wird das auch dadurch, dass die Inhaber 

der elterlichen Sorge bezüglich der Entscheidungsbefugnis der Pflegefamilie gemäß  

§ 1688 Absatz 3 Satz 1 BGB etwas anderes erklären können. Auch das Familiengericht 

kann die Befugnis des Absatz 1 einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl 

des Kindes erforderlich ist. 

Eine Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten des täglichen Lebens erfüllt nicht die 

Tatbestandsvoraussetzung des § 1631 Absatz 1 BGB des Personensorgeberechtigten. 

Die Pflegeeltern können dadurch die Herausgabe des Kindes nicht aus § 1632 Absatz 1 

BGB verlangen. 

D) Personensorgeberechtigung eines Vormunds 

Gemäß § 1773 Absatz 1 BGB erhält ein Minderjähriger einen Vormund, wenn er nicht 

                                            
24

 Vgl. Schwab, Dieter (2017): Familienrecht, Seite 334 Rnd. 750. 
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unter elterlicher Sorge steht oder wenn die Eltern weder in den die Person noch in den 

das Vermögen betreffenden Angelegenheiten zur Vertretung des Minderjährigen berech-

tigt sind oder nach § 1773 Absatz 2 BGB, wenn der Familienstand des Minderjährigen 

nicht zu ermitteln ist. 

Die Vormundschaft kann durch eine natürliche Person als Einzelvormund, einen Verein 

oder Amtsvormund ausgeübt werden.25  

Nach § 1789 Satz 1 BGB wird der Vormund durch Verpflichtung zu treuer und gewissen-

hafter Führung der Vormundschaft von dem Familiengericht bestellt. Gemäß § 1789 Satz 

2 BGB soll die Verpflichtung dabei mittels Handschlags an Eides statt erfolgen. Als 

Nachweis über die Vormundschaft erhält der Vormund nach § 1791 Absatz 1 BGB eine 

Bestallung. Die Bestallungsurkunde enthält gemäß § 1791 Absatz 2 BGB den Namen 

und die Zeit der Geburt des Mündels, die Namen des Vormundes, des Gegenvormundes 

und der Mitvormünder sowie im Falle der Teilung der Vormundschaft die Art der Teilung. 

Die Regelungen der §§ 1789, 1791 BGB ist gemäß § 1791a Absatz 2 2. Halbsatz BGB 

nicht auf eine Vereinsvormundschaft und gemäß § 1791b Absatz 2 2. Halbsatz BGB nicht 

auf eine bestellte Amtsvormundschaft des Jugendamtes anzuwenden. Eine Bestellung 

eines Vereins erfolgt nach § 1791a Absatz 2 1. Halbsatz BGB sowie die Bestellung des 

Jugendamtes nach § 1791b Absatz 2 1. Halbsatz BGB durch einen Beschluss des Fami-

liengerichts. 

Neben der Bestellung des Jugendamtes durch einen Beschluss des Familiengerichtes, 

gibt es noch die Möglichkeit der gesetzlichen Amtsvormundschaft des Jugendamtes nach 

§ 1791c BGB. Nach § 1791c Absatz 1 Satz 1 1. Halbsatz BGB wird das Jugendamt Vor-

mund mit der Geburt des Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind und 

das eines Vormunds bedarf, wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes hat und wenn nach § 1791c Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz 

BGB i. U. nicht bereits vor der Geburt des Kindes ein Vormund bestellt ist. Der Geltungs-

bereich des Bürgerlichen Gesetzbuches ist die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt 

die Vorschrift gilt, wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Ein 

Beispiel dieser Fallkonstellation ist, wenn beide Elternteile Minderjährig sind und deshalb 

ihre elterliche Sorge ruht. Nähere Ausführungen zur Ausübung der elterlichen Sorge von 

Minderjährigen folgen später. 

                                            
25

 Vgl. Fiala, Johannes; Stenger, Peter; Braun, Christoph; Schulz, Elvira; Müller, Andreas (Hg.) 

(2014): Genehmigungen bei Betreuung und Vormundschaft, Seite 15. 
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Das Jugendamt wird auch nach § § 1791c Absatz 1 Satz 2 BGB Vormund eines Kindes, 

wenn die Vaterschaft nach § 1592 Nummer 1 oder 2 BGB angefochten wurde und das 

Kindes eines Vormundes bedarf in dem Zeitpunkt in dem die Entscheidung rechtskräftig 

wird. 

Nach § 1791c Absatz 3 1. Halbsatz BGB hat das Familiengericht dem Jugendamt unver-

züglich eine Bescheinigung über den Eintritt der Vormundschaft zu erteilen. Die Beschei-

nigung gilt als Nachweis der bestehenden Vormundschaft.  

Nach § 1793 Absatz 1 Satz 1 BGB hat der Vormund das Recht und die Pflicht, für die 

Person und das Vermögen des Mündels zu sorgen, insbesondere den Mündel zu vertre-

ten. „[...] Die Vormundschaft stellt also einen Ersatz für die elterliche Sorge dar [...].“26  

Der Umfang der Personensorge des Vormundes richtet sich nach § 1800 Satz 1 BGB 

und bestimmt sich nach den §§ 1631 bis 1632 BGB. Dem Vormund steht demnach ge-

mäß § 1631 Absatz 1 Alternative 4 BGB grundsätzlich zu den Aufenthalt des Minderjähri-

gen zu bestimmen. Durch die elternähnliche Stellung des Vormundes gegenüber dem 

Kind27, hat der Vormund unter dem weiteren Vorliegen aller Bedingungen des § 1632 

Absatz 1 BGB einen Herausgabeanspruch des Kindes gegenüber Dritten. Er ist zur Her-

ausgabe des Kindes aus der Kindertageseinrichtung berechtigt. 

E) Personensorgeberechtigung durch Annahme als Kind 

Auch im Vorfeld der Klärung der Personensorgeberechtigung bei der Annahme als Kind 

sollen grundlegende Informationen zu der Annahme als Kind erläutert werden. 

Voraussetzungen einer Annahme (auch Adoption) sind: 

a) Die Annahme als Kind bedarf eines Antrages des Annehmenden gemäß § 

1752 Absatz 1 BGB. Dieser Antrag muss nach § 1752 Absatz 2 Satz 2 BGB 

notariell beurkundet sein. 

b) Der oder die Annehmenden müssen ein gesetzliches Mindestalter von 25 bzw. 

21 Jahren entsprechend § 1743 BGB erfüllen. 

c) Grundsätzlich gilt, dass nach § 1747 Absatz 1 Satz 1 BGB zur Annahme eines 

Kindes die Einwilligung der Eltern erforderlich ist. Der Gesetzgeber gibt noch 

                                            
26

 Schleicher in: Küppers, Dieter; Schleicher, Hans; Winkler, Jürgen (2014): Jugend- und Familien-

recht, Seite 373. 

27
 Vgl. Burschel in: Band, Markus (201): Vormundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft für Min-

derjährige, Seite 154 Rnd 1. 
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weitere Ausnahmeregelungen vor, die im nachfolgenden jedoch nicht näher 

betrachtet werden sollen. 

d) Nach § 1746 Absatz 1 Satz 1 BGB ist zur Annahme die Einwilligung des Kin-

des erforderlich. Dieser Grundsatz wird jedoch eingeschränkt. Gemäß § 1746 

Absatz 1 Satz 2 BGB kann für ein Kind, das geschäftsunfähig oder noch nicht 

14 Jahre alt ist, nur sein gesetzlicher Vertreter die Einwilligung erteilen. Gemäß 

§ 1750 Absatz 1 Satz 1 BGB ist die Einwilligung nach § 1746 BGB gegenüber 

dem Familiengericht zu erklären und diese Erklärung bedarf nach § 1750 Ab-

satz 1 Satz 2 BGB der notariellen Beurkundung. 

e) Gemäß § 1741 Absatz 1 Satz 1 BGB muss eine zulässige Annahme dem Wohl 

des Kindes dienen und es muss zu erwarten sein, dass zwischen dem Anneh-

menden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht. 

f) Weiterhin darf der Adoption nicht dem Verbot der Annahme nach § 1745 BGB 

entgegenstehen. Nach § 1745 Satz1 BGB darf die Annahme nicht ausgesprochen 

werden, wenn ihr überwiegende Interessen der Kinder des Annehmenden oder 

des Anzunehmenden entgegenstehen oder wenn zu befürchten ist, dass Inte-

ressen des Anzunehmenden durch Kinder des Annehmenden gefährdet wer-

den. 

g) Außerdem soll in der Regel nach § 1744 BGB die Annahme erst ausgespro-

chen werden, wenn der Annehmende das Kind eine angemessene Zeit in Pfle-

ge gehabt hat. Das ist die Adoptionspflegezeit.28 

h) Weiterhin hat das Gericht nach § 189 Satz 1 FamFG eine fachliche Äußerung 

der 

Adoptionsvermittlungsstelle, die das Kind vermittelt hat, einzuholen, ob das Kind und 

die Familie des Annehmenden für die Annahme geeignet sind oder nach § 189 

Satz 2 BGB wenn keine Adoptionsvermittlungsstelle tätig geworden ist, ist eine 

fachliche Äußerung des Jugendamtes oder einer Adoptionsvermittlungsstelle 

einzuholen. 

i) Zudem hat das Gericht in Adoptionssachen gemäß § 194 Absatz 1 Satz 1 Fa-

mFG das Jugendamt anzuhören. Auch von dieser Regel gibt es Ausnahmen, 

die im Rahmen dieser Analyse nicht weiter untersucht werden. 
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Bei Vorliegen aller Voraussetzungen spricht das Gericht gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 

FamFG in einem Beschluss die Annahme als Kind aus, in welchem anzugeben ist, auf 

welche gesetzlichen Vorschriften sich die Annahme begründet.  

Nach § 197 Absatz 2 FamFG wird der Beschluss mit der Zustellung an den Annehmen-

den, nach dem Tod des Annehmenden mit der Zustellung an das Kind wirksam. Nach  

§ 1754 Absatz 1 BGB erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen 

Kindes der Ehegatten, wenn ein Ehepaar ein Kind annimmt oder wenn ein Ehegatte ein 

Kind eines anderen Ehegatten annimmt. Bei einer Einzeladoption erlangt das Kind die 

rechtliche Stellung eines Kindes des Annehmenden gemäß § 1754 Absatz 2 BGB. „[...] 

Überhaupt treten alle Wirkungen des Eltern-Kind-Verhältnisses ein […].“29  

Für die weiteren Betrachtungen der elterlichen Sorge und dem damit möglicherweise 

einhergehenden Herausgabeanspruch des Kindes aus der Kindertageseinrichtung sollen 

verschiedene Fallkonstellationen unterschieden werden: 

Gemäß § 1751 Absatz 1 Satz 1 BGB ruht mit der Einwilligung in die Annahme eines 

Elternteils die elterliche Sorge dieses Elternteils und die Befugnis zum persönlichen Um-

gang mit dem Kind darf nicht ausgeübt werden. Dieses Elternteil erfüllt nicht die Tatbe-

standsvoraussetzung der Berechtigung zur Personensorge i. S. d. § 1632 Absatz 1 BGB. 

Er ist nicht berechtigt die Herausgabe des Kindes aus der Kindertageseinrichtung zu ver-

langen.  

Nach § 1751 Absatz 2 BGB ist § 1751 Absatz 1 BGB nicht anzuwenden auf einen 

Ehegatten, dessen Kind vom anderen Ehegatten angenommen wird. Der Absatz 1 ist 

somit nicht auf bei der Stiefkindadoption anzuwenden. Das heißt die Zustimmung des 

Ehegatten, dessen anderer Ehegatte das Kind annimmt, ruht nicht, sondern kann weiter 

allein wahrgenommen werden. Er ist weiterhin zur Personensorge über das Kind berech-

tigt. Dadurch erfüllt er die Personensorgeberechtigung i. S. d. § 1632 Absatz 1 BGB. Die-

ses Elternteil kann weiterhin die Herausgabe des Kindes aus der Kindertageseinrichtung 

verlangen, wenn alle weiteren Voraussetzungen des § 1632 Absatz 1 BGB erfüllt sind. 

Während der Adoptionspflege gilt gemäß § 1751 Absatz 1 Satz 4 i. V. m. § 1688 Absatz 

1 Satz 1 BGB für die Annehmenden, dass sie als Pflegeperson berechtigt sind, in Ange-

legenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber der elterlichen Sor-

ge in solchen Angelegenheiten zu vertreten. Das heißt auch während der Adoptionspfle-

ge sind die Pflegeeltern noch nicht Personensorgeberechtigte i. S. d. § 1632 Absatz 1 

BGB. Sie dürfen selbst beim Vorliegen aller weiteren Voraussetzungen nicht die Heraus-
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gabe des Kindes von dem zur Herausgabeverpflichtete, hier der Kindertageseinrichtung 

verlangen. Das bei einer Stiefkindadoption sorgeberechtigte Elternteil verliert seine Per-

sonensorge durch das Adoptionsverfahren nicht. Er behält die elterliche Sorge und erfüllt 

auch während des Adoptionsverfahrens den Tatbestand des Personensorgeberechtigten 

i. S. d. § 1632 Absatz 1 BGB. 

Die weiteren Betrachtungen sollen sich auf die Möglichkeiten der Ausübung der elterli-

chen Sorge nach Abschluss des Adoptionsverfahrens beziehen. Das Gesetz nimmt 

wiederum eine Unterscheidung für die Adoption von Ehegatten und eines Annehmenden 

vor. Gemäß § 1754 Absatz 3 Alternative 1 BGB steht in den Fällen des § 1754 Absatz 1 

BGB, also bei der Annahme von Ehegatten oder bei der Annahme des Kindes durch den 

Ehegatten eines anderen Ehegatten, den Ehegatten die elterliche Sorge gemeinsam zu. 

Nach § 1754 Absatz 3 Alternative 2 BGB steht in den Fällen des § 1754 Absatz 2 BGB 

die elterliche Sorge dem Annehmenden zu. 

Da es sich bei der Adoption eines Minderjährigen grundsätzlich um eine Volladoption 

handelt, führt die Annahme zu den gleichen Wirkungen, dass ein Kindschaftsverhältnis 

durch Geburt begründen würde.30 Das wiederum lässt den Schluss ziehen, dass für die 

Annehmenden die gleichen gesetzlichen Regelungen gelten, wie bei den rechtlichen El-

tern, die zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet sind bzw. bei nur einem Annehmenden, 

die Regelungen, die für einen alleinsorgeberechtigten Elternteil gelten. Das heißt, die 

Annehmenden sind als Personensorgeberechtigte zur Herausgabe des Kindes aus der 

Kindertagesstätte aus § 1632 Absatz 1 BGB berechtigt. 

F) Personensorgeberechtigung bei beschränkter Geschäftsfähigkeit und Ge-

schäftsunfähigkeit 

Gemäß § 1673 Absatz 2 Satz 1, Absatz 1 BGB ruht die elterliche Sorge bei beschränkt 

geschäftsfähigen Elternteilen. Das Zivilrecht verknüpft in seinen Regelungen eine mit der 

Minderjährigkeit verbundene zumindest beschränkte Geschäftsfähigkeit. Ein Elternteil ist 

nach zivilrechtlichen Vorschriften minderjährig, wenn es gemäß § 2 BGB i. U. noch nicht 

das 18. Lebensjahr vollendet hat. So regelt § 106 BGB, dass ein Minderjähriger, der das 

siebente Lebensjahr vollendet hat, nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 BGB in der Ge-

schäftsfähigkeit beschränkt ist. Die Einschränkungen dieser Normen beziehen sich dabei 

im Kern immer auf die Abgabe einer Willenserklärung des Minderjährigen. Genauer ge-

sagt, ob eine Willenserklärung die von einem Minderjährigen abgegeben wurde wirksam 

ist oder nicht. Gemäß § 1673 Absatz 2 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 BGB ruht die elterliche 
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Sorge eines Elternteils, wenn es in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Nach § 1673 

Absatz 2 Satz 2 steht dem beschränkt geschäftsfähigen Elternteil jedoch die Personen-

sorge für das Kind neben dem gesetzlichen Vertreter des Kindes zu, jedoch ist er zur 

Vertretung des Kindes nicht berechtigt. Das heißt das Alter eines Elternteils hat nur inso-

weit Einfluss auf die elterliche Sorge, als das es das Elternteil in der Befugnis zur Aus-

übung beschränkt. Es gibt jedoch kein generelles Verbot zur Ausübung, dass an ein Min-

dest- oder ein Maximalalter für Elternteile anknüpft. 

Zusammengefasst kann also festgestellt werden, dass das Alter eines Elternteils allein 

als Untersuchungsgegenstand keinen Einfluss auf den Umfang der Personensorgebe-

rechtigung hat. Es bedingt vielmehr eine beschränkte Geschäftsfähigkeit, die im Nachfol-

genden noch weiter betrachtet wird. 

Geöffnet wird dieser Ruhenstatbestand durch Absatz 2 Satz 2. Demnach steht dem be-

schränkt Geschäftsfähigen die Personensorge für das Kind neben dem gesetzlichen Ver-

treter des Kindes zu, jedoch ist er zur Vertretung des Kindes nicht berechtigt. Wie bereits 

erläutert nennt man die Ausübung der Personensorge ohne Vertretungsmacht die tat-

sächliche Personensorge. Lediglich die Inhaberschaft der tatsächlichen Personensorge 

bedeutet jedoch nicht, dass die Mutter inhaltlich nicht mitbestimmen darf.31 Gemäß § 

1673 Absatz 2 Satz 3 BGB geht bei Meinungsverschiedenheiten die Meinung des min-

derjährigen Elternteils vor, wenn der gesetzliche Vertreter des Kindes ein Vormund oder 

Pfleger ist. 

Bei geschäftsunfähigen Elternteilen gilt gemäß § 1673 Absatz 1 BGB, dass ihre elterliche 

Sorge ruht. Das heißt das geschäftsunfähige Elternteil hat nicht das Recht zur Ausübung 

der elterlichen Sorge. Der Geschäftsunfähige erfüllt nicht die Tatbestandsvoraussetzung 

der Berechtigung zur Personensorge i. S. d. § 1632 Absatz 1 BGB. Er ist nicht berechtigt 

die Herausgabe des Kindes aus der Kindertageseinrichtung zu verlangen. 

2.3 Herausgabeverpflichteter 

Als zur Herausgabeverpflichteter soll im Nachfolgenden Kindertagesstätten (auch: Kin-

dertageseinrichtungen) weiter in den Fokus der Betrachtungen genommen werden. Ge-

mäß § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB VIII sind Tageseinrichtungen Einrichtungen, in denen 

sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert 

werden. 
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Die Möglichkeit der Kindertagespflege von einer geeigneten Tagespflegeperson entspre-

chend § 22 Absatz 1 Satz 2 SGB VIII wird im Nachfolgenden nicht weiter benannt. 

In Sachsen sind nach § 1 Absatz 1 SächsKitaG Kindertageseinrichtungen Kinderkrippen, 

Kindergärten und Horte. Gemäß § 1 Absatz 2 SächsKitaG sind Kinderkrippen Einrichtun-

gen für Kinder in der Regel bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres, nach § 1 Absatz 

3 SächsKitaG sind Kindergärten Einrichtungen für Kinder von der Vollendung des dritten 

Lebensjahres bis zum Schuleintritt, wobei die Aufnahme von Kindern ab dem 34. Le-

bensmonats möglich ist und gemäß § 1 Absatz 4 SächsKitaG sind Horte Einrichtungen 

für schulpflichtige Kinder in der Regel bis zur Vollendung der vierten Klasse. Entspre-

chend § 1 Absatz 5 SächsKitaG können die Tageseinrichtungen von dieser Altersgliede-

rung abweichen. Das heißt sie sind nicht verbindlich und können in der Praxis anders 

ausgestaltet werden. 

Gemäß § 1631 Absatz 1 Variante 3 BGB umfasst die Personensorge die Pflicht und das 

Recht, das Kind zu beaufsichtigen. Im Alltage ist es für die sorgeberechtigten Eltern nicht 

immer möglich ihre Kinder selbst zu beaufsichtigen. Gerade in Bezug auf die Ausübung 

des Berufes wäre eine stetige Pflicht der Personensorgeberechtigten selbst die Aufsicht 

über ihre Kinder zu führen hinderlich. 

Es gibt die Möglichkeit, dass den Kindertageseinrichtungen aufgrund einer vertraglichen 

Vereinbarung die Pflicht zur Aufsicht übertragen wird.32 

Das heißt „[...] Personen, denen Minderjährige […] zur Erziehung, Pflege, Betreuung, 

Behandlung, Begutachtung … anvertraut worden sind, haben für diese Personen die 

Verantwortung. Dazu gehört (u.a.), die zu Betreuen-den davor zu bewahren, dass diese 

selbst Schäden erleiden oder andere Personen schädigen [...]“33. 

Das heißt den Kindertageseinrichtungen wird ein Feld der elterlichen Sorge übertragen. 

Eine Übertragung des Sorgerechts auf Dritte ist nicht möglich.34 Sie werden jedoch nicht 

Inhaber der elterlichen Sorge von Grund auf. Sie sollen nur während der Verhinderung 

der Eltern z. B. durch die Ausübung der Berufstätigkeit aufgrund eines privatrechtlichen 

Vertrages tätig sein und u. a. die Aufsicht über das Kind führen. 
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Die Betreuenden in den Kindertageseinrichtungen haben den Eltern die Herausgabe ih-

res Kindes aufgrund des Anspruches des Berechtigten nach § 1632 Absatz 1 BGB 

grundsätzlich zu gewährleisten. 

Ausnahmen von dieser Regel würden nur vorliegen, wenn das Vorenthalten nicht wider-

rechtlich wäre, weil beispielsweise durch die Herausgabe das Kindeswohl in Gefahr gera-

ten würde. 

2.4 Widerrechtliches Vorenthalten 

„[...] „Vorenthalten“ [...] ist jede tatsächliche Zurückhaltung des Kindes, die auch im Ver-

schweigen des Aufenthaltes oder Hinderung der Eltern am Zutritt zu ihrem Kind liegen 

kann. Dieses „Vorenthalten“ des Kindes ist generell widerrechtlich, sofern hierfür nicht ein 

gesetzlicher Rechtfertigungsgrund [...] vorliegt.“35 

Als aktives Tun und damit in diesem Zusammenhang als Vorenthalten kann sich „[…] 

durch Einsperren, Verschleppen, Verstecken, Verheimlichen des Aufenthaltsorts,  

Weitergabe (z.B. durch Unterbringung bei Dritten), Errichten physischer Hindernisse oder 

Verwehren des Zutritts zu dem Kind ergeben […]“36 

 

Ein denkbarer gesetzlicher Rechtfertigungsgrund, wäre, wer als Schutzbeauftragter in 

Kindertageseinrichtungen für die Erziehung und Pflege von Kindern zuständig ist und 

durch sein aktiven Tun, eine Kindeswohlgefährdung abwehren/ unterbinden  

Weitere Ausführungen zur positiven Kindeswohlprüfung folgen im nächsten Abschnitt. 

 

2.5 Positive Kindeswohlprüfung 

Für die Ausübung der elterlichen Sorge gilt gemäß § 1627 Satz 1 BGB, dass die Eltern 

die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum 

Wohl des Kindes auszuüben haben. 

Der Begriff des Kindeswohls „[...] lässt [...] sich doch infolge seiner Besonderheit nicht 

definitorisch abschließend bestimmen. Vielmehr ist es ein  

wertausfüllungsbedürftiger Rechtsbegriff, dem sowohl Gegenwarts- als auch Zu-

kunftsbezug eignet: es bezeichnet sowohl den gegenwärtigen Zustand des körperlichen, 
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geistigen und seelischen Wohlbefindens des Kindes als auch den Prozess des Hinein-

wachsens des Kindes in die Selbstbestimmungs- und Selbstverantwortungsfähigkeit 

(...)“37. 

Nach § 1631 Absatz 2 Satz 1 und 2 BGB haben Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erzie-

hung ohne körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere unzulässige 

entwürdigende Maßnahmen.  

Zudem haben die Eltern gemäß § 1626 Absatz 2 BGB bei der Pflege und Erziehung ihres 

Kindes die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstän-

digem verantwortungs- bewusstem Handeln zu berücksichtigen. 

Die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen begründet einen engen Kontakt zwischen 

den Kindern und den Betreuungspersonen, die zur vertraglichen Aufsicht verpflichtet 

sind. Während dieser Kontaktphase kann es durchaus vorkommen, dass dem Betreu-

ungspersonal Anhaltspunkte bekanntwerden, der eine Kindeswohlgefährdung zugrunde 

liegt oder eine bevorstehende Kindeswohlgefährdung vermuten lässt. 

Umd gerader dieser enge tagtägliche über teilweise mehrere Stunden andauernde Kon-

takt kann für das Jugendamt hilfreich sein, seinen Schutzauftrag i. S. d. §8a SGBVIII 

wahrzunehmen, wenn ihm durch die Betreuenden Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines bekanntwerden.  

Der Gesetzgeber möchte diesen engen Kontakt nutzen. Er verpflichtet das Jugendamt 

Verträge mit den Einrichtungen abzuschließen, damit diese dann, wenn sie eine Gefahr 

sehen, eine Fachkraft hinzuziehen, die dann eine professionelle Gefährdungseinschät-

zung vornimmt.38 

Die Betreuer in den Kindertageseinrichtungen sind also bei der Einschätzung, ob eine 

Kindeswohlgefährdung vorliegt oder nicht, nicht auf sich allein gestellt. Sollte es im Zu-

sammenhang mit der Herausgabe Unsicherheiten geben, beispielsweise wenn jemand 

nicht in der Lage scheint auf das Kind Aufzupassen, so sollte die Fachkraft um Rat ge-

fragt werden. Können auf diesem Wege alle Unklarheiten aus dem Weg geräumt werden, 

so steht bei vorliegen aller weiterer Voraussetzungen des § 1632 Absatz 1 BGB einer 

Herausgabe nichts im Wege. 
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3 Herausgabeanspruch Dritter 

Eine rechtliche Grundlage für die Herausgabe von Kindern von anderen Personen als 

den Personensorgeberechtigten gibt es nicht. 

Einen rechtlichen Anspruch auf die Herausgabe von Kindern in Kindertagesstätten gibt 

es, wie eben ausgeführt, lediglich für Inhaber der elterlichen Sorge. Als Dritte werden 

deshalb in diesem Zusammenhang alle Personen weiter betrachtet, die keine Perso-

nensorgeberechtigung für das Kind haben. Das können nicht sorgeberechtigte Elternteile, 

Großeltern aber auch Freunde sein. Jede Fallkonstellation von nicht sorgeberechtigten 

Personen ist in diesem Zusammenhang möglich. Gerade die mit der Ausübung des Beru-

fes zusammenhängenden Pendelzeiten zwischen der Arbeitsstätte und der Kindertages-

einrichtung oder aber auch das Arbeitsende und die Schließzeit der Kindertageseinrich-

tung müssen nicht immer für die Eltern miteinander vereinbar sein. In diesen sich über-

schneidenden Zeiten sind die Personensorgeberechtigten jedoch nicht von ihrer Pflicht 

zur Erziehung und Pflege ihres Kindes entbunden. 

Eine Herausgabe an einen Dritten kann wirksam erfolgen, wenn der Aufenthaltsbestim-

mungsberechtigter widerruflich seine Einwilligung zum Aufenthalt bei einer anderen Per-

son eingewilligt hat.39 

Bei einem Getrenntleben oder einer Ehescheidung gilt wie bereits bei der Personensor-

geberechtigung geprüft, dass das Elternteil bei dem sich das Kind gewöhnlich aufhält, hat 

die Befugnis zur Entscheidung über Angelegenheiten des täglichen Lebens. Zu dieser 

Befugnis gehört es auch, wie bereits geprüft, dass das Elternteil bestimmen darf, wer das 

Kind aus der Kindertageseinrichtung abholen darf. 

Dennoch könnte es im Alltag zu Schwierigkeiten kommen. Beispielsweise, wenn das an-

dere Elternteil nicht mit dem Umgang der bevollmächtigten Person und dem Kind einver-

standen ist. „Unter Umgang des Kindes werden seine sämtlichen Kontakte zu anderen 

Personen verstanden.“40 

Laut § 1632 Absatz 2 BGB umfasst die Personensorge ferner das Recht, den Umgang 

des Kindes auch mit Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen. Zum Wohl des Kindes 

gehört auch der Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, 
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wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist gemäß § 1626 Absatz 3 

Satz 2 i. V. m. Satz 1 BGB.  

Diese Regelung betrifft alle sonstigen Personen, die nicht bereits als: 

a. Großeltern oder Geschwister nach § 1685 Absatz 1 BGB einen Rechtsan-

spruch auf Umgang haben oder 

b. Stief- und Pflegeeltern gemäß § 1685 Absatz 2 Satz 1 BGB ein Recht auf 

Umgang haben, weil sie als enge Bezugspersonen für das Kind tatsächlich 

Verantwortung tragen oder getragen haben, sowie 

c. Eltern nach § 1684 Absatz 1 2. Halbsatz BGB zum Umgang mit dem Kind be-

rechtigt sind.41 

Großeltern und Geschwister haben nach § 1685 Absatz 1 BGB ein Recht auf Umgang 

mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes entspricht. Sie haben einen eigenen 

gesetzlichen Anspruch auf Umgang mit dem Kind und fallen daher nicht unter den Begriff 

des „Dritten“ i. S. d. § 1632 Absatz 2 BGB. 

Gemäß § 1685 Absatz 2 Satz 1 BGB hat ebenfalls ein Recht auf Umgang mit dem Kind 

eine enge Bezugsperson, wenn diese für das Kind tatsächlich Verantwortung tragen oder 

getragen hat. Der Gesetzgeber gibt anschließend vor, wann eine Übernahme tatsächli-

cher Verantwortung in der Regel anzunehmen ist. Gemäß § 1685 Absatz 2 Satz 2 BGB 

ist in der Regel eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung anzunehmen, wenn die 

Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. Die-

se Personen sind beispielsweise Großeltern aber auch Stief- und gegebenenfalls Pflege-

eltern42. Sie fallen aufgrund ihres eigenen Rechtsanspruchs auf Umgang auch nicht unter 

den Begriff des „Dritten“ i. S. d. § 1632 Absatz 2 BGB. 

Als Dritter kann man daher hier eine Negativdefinition in Erwägung ziehen. Dritte i. S. d. § 

1632 Absatz 2 BGB sind alle Personen, die keinen gesetzlichen Rechtsanspruch auf 

Umgang mit dem Kind haben. 

Wenn der Vater nun aber etwas gegen den Umgang mit einer der oben benannten Per-

sonen oder einem Dritten hat, so stellt sich die Frage, ob das auf die Bevollmächtigung 

der Mutter Einfluss auswirkt. 
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Nach § 1627 Satz 1 BGB haben die Eltern die elterliche Sorge in eigener Verantwortung 

und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben. Jedoch ist es 

nicht ausgeschlossen, dass sich Eltern bei der Ausübung der elterlichen Sorge insbeson-

dere der Entscheidungen über den Umgang des Kindes nicht einig sind.  

Gemäß § 1627 Satz 2 BGB müssen sich Eltern bei Meinungsverschiedenheiten bei der 

Ausübung der elterlichen Sorge jedoch versuchen zu einigen. Das heißt bevor keine Ei-

nigung über den Umgang im Einvernehmen erzielt werden konnte, darf kein Elternteil 

einseitig handeln.43  

Das heißt es muss auch in diesen Fällen geschaut werden, ob die Regelung des Um-

gangsrechts eine Entscheidung von täglichen Angelegenheiten ist und dadurch einseitig 

von dem Elternteil bestimmt werden kann, bei dem sich das Kind gewöhnlich aufhält.  

Es kann dazu festgestellt werden, dass eine Angelegenheit im Streitfall als Angelegenheit 

von erheblicher Bedeutung anzusehen ist.44 

Zusammengefasst bedeutet das, dass generell eine Personensorgeberechtigte Person 

entscheiden darf, wer das Kind aus der Kindertageseinrichtung abholen darf und diese 

dann auch bevollmächtigen kann. Im Zusammenhang mit der Bevollmächtigung sollte 

jedoch immer geprüft werden, ob mögliche Einwende des anderen Elternteils bezüglich 

des Umgangs bestehen. 

Liegen keine Erklärungen des Vaters vor, die am Umgang mit der bevollmächtigten Per-

son zweifeln lassen, so ist die Bevollmächtigung wirksam und das Kind kann herausge-

geben werden.  

Hat der andere Personensorgeberechtigter, bei dem sich das Kind nicht gewöhnlich auf-

hält, jedoch Einwände gegen den Umgang vorgetragen, so muss in Bezug auf diese Per-

son das Einvernehmen/ Einverständnis/ Zustimmung beider Personen vorliegen. Liegen 

die Zustimmungen nicht vor, so sollte das Kind nicht herausgegeben werden. 

Für beschränkt Geschäftsfähige besteht noch eine weitere Voraussetzung, bevor Sie die 

Herausgabe des Kindes aus der Kindertageseinrichtung verlangen können. Als be-

schränkt Geschäftsfähige sind in diesem Zusammenhang ältere Geschwisterkinder oder 

andere Familienmitglieder wie Cousins/ Cousinen denkbar, die das Kind aus der Tages-

                                            
43

 Vgl. Blank, Theodor (2000): Familienrecht, Seite 62 Rnd. 90. 

44
 Vgl. Götz in: Palandt, Otto; Brudermüller, Gerd (2018): Bürgerliches Gesetzbuch, Seite 2161 f. 

Rnd. 4 zu § 1687.  
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einrichtung abholen möchten. Die Herausgabe des Kindes aus der Kindertagesstätte 

erfolgt die Erklärung, dass der Jugendliche das Kind in seine Aufsicht nehmen will, so 

bedarf er zu Wirksamkeit seiner Übernahmeerklärung die Einwilligung seiner gesetzli-

chen Vertreter45. 

  

                                            
45

 Vgl. Schleicher in: Küppers, Dieter; Schleicher, Hans; Winkler, Jürgen (2014): Jugend- und Fa-

milienrecht, Seite 7. 
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4 Handlungsempfehlungen 

Die Bachelorarbeit hat gezeigt, wie vielfältig die Personensorgeberechtigung ausgestaltet 

ist. Für jedes Kind können ganz individuelle Voraussetzungen geschaffen werden, die die 

Betreuenden zur Herausgabe verpflichten. Zum Abschluss dieser Bachelorarbeit werden 

daher noch einige Handlungsempfehlungen gegeben, die die Herausgabe von Kindern 

im Alltag erleichtern und vereinheitlichen sollen. 

1. Zur Vereinfachung der täglichen Routine ist es zu empfehlen einen Vordruck 

zu erstellen, der für die Bevollmächtigung zur Herausgabe genutzt werden 

soll. Nehmen sie diese Bedingung gegebenenfalls auch in den privatrechtli-

chen Vertrag mit auf, den sie mit den Eltern über die schließen. Dadurch 

schaffen Sie Klarheit und Sicherheit für die Eltern im Umgang mit Bevoll-

mächtigungen. Der Vordruck könnte beispielsweise ohne größeren Aufwand 

auf der Internethomepage der Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt 

werden. 

2. Sensibilisieren Sie die Personensorgeberechtigten dahingehend, dass die 

Vordrucke genutzt werden. Verdeutlichen Sie z. B. in Elterngesprächen wie 

wichtig es ist, dass das Kind nur an Berechtigte herausgegeben wird und 

zeigen Sie mögliche Gefahren auf.  

3. Die Fülle von verschiedensten Fallkonstellationen hat gezeigt, wie wichtig es 

ist, über die verschiedenen Lebenssituationen der Kinder im Verhältnis zu 

ihren Personensorgeberechtigten und der Personensorgeberechtigten un-

tereinander zu kennen. Trauen Sie sich daher im persönlichen Kontakt mit 

den Personensorgeberechtigten Fragen zur Lebenssituation zu stellen und 

klären Sie über den Wahrheitsgehalt der Informationen auf. Die Informatio-

nen dienen nicht dazu Ihre Neugierde zu befriedigen, sondern im Ernstfall 

ein Kind vor einer drohenden Gefahr zu schützen, die durch die fehlerhafte 

Herausgabe droht. 

4. Belehren Sie die Personensorgeberechtigten regelmäßig darüber, dass jede 

Veränderung in den Lebensverhältnissen in ihrem Interesse den Betreuern 

in den Einrichtungen mitzuteilen sind. 

5. Lassen Sie sich alles schriftlich von den hierzu Berechtigten aushändigen. 

Ob Erklärungen zu Umgangsregelungen oder auch einmalige Bevollmächti-

gungen für die Herausgabe von Kindern an Freunde und Bekannte. Über-

prüfen Sie die Erklärungen auf ihre Richtigkeit dahingehend, ob bei Vorlie-
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gen ihres Kenntnisstandes eine Bevollmächtigenden möglich/ noch möglich 

ist. Das heißt ob der Bevollmächtigende überhaupt noch dazu berechtigt ist. 

6. Bitten Sie die Personensorgeberechtigten, alle wichtigen Erklärungen nach 

Möglichkeit immer von beiden unterschreiben zu lassen Dadurch schaffen 

Sie Klarheit und erlangen Gewissheit über das beiderseitige Einverständnis 

über die Herausgabe. Dadurch können mögliche Stetigkeiten aus dem Weg 

gegangen werden. 

7. Optimal wäre es, wenn Sie gemeinsam mit den Eltern einen Plan ausarbei-

ten könnten, auf den Sie im „Notfall“ zurückgreifen. Eine Idee wäre es auf 

den Bevollmächtigungen stets eine Telefonnummer abzufordern, unter der 

der Bevollmächtigende während der Zeit der Herausgabe zu erreichen ist, 

um Rückfragen an ihn zu richten. 

8. Seien Sie stets konsequent. Es ist nachvollziehbar, dass der Alltag den ein 

oder anderen stresst. Lassen Sie sich nicht vertrösten, wenn es darum geht 

sich auszuweisen oder eine Bevollmächtigung vorzulegen. Auch Sie haben 

Verantwortung und der müssen Sie gerecht werden.  
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